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Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen 10.05.2022 beschließend 

 
Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen: Kostenentwicklung 
 
Sachdarstellung: 
Der Baubeginn für das o. g. Bauprojekt erfolgt in der 20. KW (16.-20.05.). Bisher wurden die Roh-
bauarbeiten und die Gerüstbauarbeiten vergeben. Am 09.05. fand die Submission für die neu aus-
geschriebenen Zimmerarbeiten statt. Das Ergebnis wurde in der nachfolgenden Kostenkontrolle ein-
gearbeitet. 
Die Planungs-/Ingenieurbüros wurden gebeten, ihre Kostenschätzung aufgrund der Auswirkungen 
durch die Corona-Pandemie und des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine unter Berücksichtigung 
zu aktualisieren. 
Demnach ergibt sich folgende Kostenentwicklung: 
 

 
 
Die Büros weisen rein vorsorglich darauf hin, dass die Kostenberechnung eine Momentaufnahme 
ist und dass auch sie die weitere Kostenentwicklung nicht klar einschätzen können. Weitere Kosten-
steigerungen sind nicht auszuschließen. 
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Weitere Erläuterungen zu den zu erwartenden Mehrkosten werden in der Sitzung mündlich erläu-
tert. 
Bisher wurden Aufträge und Zahlungen in folgender Höhe erteilt bzw. geleistet: 
 

 
 
Die Kreisverwaltung (FD Jugend) wurde am 05.05.2022 über die zu erwartenden Mehrkosten infor-
miert und um Erhöhung der Landes- und Kreisförderung gebeten. Eine Anpassung der Fördermit-
telhöhen (siehe unten) wurde uns mit Schreiben vom 09.05.2022 in Aussicht gestellt. Die Finanzie-
rung sieht derzeitig wie folgt aus: 
 

 
 

 
Eine KfW-Förderung über rd. 194.400,00 Euro wurde am 20.04.2022 beantragt. Ob und in welcher 
Höhe hier mit einer Bewilligung zu rechnen ist, kann aufgrund des begrenzten Budgets und der 
zahlreichen Anträge noch nicht abgeschätzt werden. 
Beide Förderungen EH40 beziehen sich auf die Nettogrundfläche des Neubaugebäudes und erhö-
hen sich nicht bei steigenden Kosten. 
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Auswirkungen auf den Finanzhaushaltsplan (I-365-007): 
 
Ausgaben:  
Gesamtkostenberechnung Planungsbüro Schade-Kleist: 3.250.000,00 Euro (aufgerundet) 
abzgl. Der bereits verausgabten Mittel bis 31.12.2021:     -     73.463,86 Euro  
verbleiben Restkosten ab dem 01.01.2022 i. H. v.:  3.176.536,14 Euro 
HH-Ansatz 2022 (inkl. HH-Reste 2021):   2.904.036,00 Euro 
Fehlende HH-Mittel         272.500,14 Euro 
Es wird vorgeschlagen, diese fehlenden HH-Mittel (272.500,00 Euro) im HHPl. 2023 einzustellen, 
da mit einer Baufertigstellung ohnehin erst im III. Quartal 2023 zu rechnen ist.  
 
Einnahmen: 
Im welchem Jahr die Fördermittel zur Auszahlung bewilligt werden, steht noch nicht fest. Der Ein-
nahme-Ansatz für das Jahr 2022 ist jedoch realistisch. 
2022:       766.165,00 € (Land/Kreis)   keine Veränderung 
2023:       332.055,00 € (Land/Kreis)   erhöht sich auf 533.761,00 € (Land/Kreis/WI-Bank) 
2024:        172.500,00 € (Land/Kreis)   erhöht sich auf 363.332,00 € (Land/Kreis/WI-Bank) 
2025:                neu 274.497,00 € (Land) 
Gesamt:  1.270.720,00 €   neu 1.848.920,00 € (ohne KfW-Förderung)  
 
Bei der aktuellen Kostenschätzung muss die Stadt Eigenmittel i. H. v. 1.401.080,00 Euro aufbringen. 
Ein Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds C i. H. v. 1.300.000,00 Euro hat die Stadt bereits 
aufgenommen. Abzüglich des bisherigen Ansatzes „Erlös Grundstücksverkauf“ (88.835,00 Euro) 
verbleibt somit eine Deckungslücke von 12.245,00 Euro.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die aktuelle Kostenentwicklung (3,25 Mio. Euro) 
und die zu erwartenden Fördermitteleinnahmen (1.848.920,00 Euro ohne KfW-Förderung) 
zur Kenntnis. 
Die erforderlichen weiteren Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2023 (Investitions-Nr. I-
365-007) einzustellen. 
 
 
 
 
_________________ 
Bernd Pfeiffer 




